
 
 

 Mitteilungsvorlage 
 

öffentlich 

 

1. bekannt gegeben am: TOP: Paraffe der Protokollführung 

 
 

Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

FD Umwelt 15.06.2015 16/1691/1 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 30.06.2015 
   

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Sicherung von Natura 2000 – Gebieten; 
FFH-Gebiet 2507 331 Unterems und Außenems 
 
 
Inhalt der Mitteilung: 
 

Im Rahmen der Sicherung von FFH- (Fauna-Flora-Habitat) und Vogelschutzgebieten muss das 
Gebiet der Außenems bis zum Ende des Jahres 2015 als Naturschutzgebiet ausgewiesen 
werden. Konkret geht es um die vom EU-Recht geforderte Umsetzung des FFH-Gebiets 002 
„Unterems und Außenems“ und der Vogelschutzgebiete V04 „Krummhörn“ (außendeichs), V10 
„Emsmarsch von Leer bis Emden“ (außendeichs) und V60 „Hund und Paapsand“ in nationales 
Recht. Die Zuständigkeit für die Schutzgebietsausweisung im kommunalen Gebiet (LK Aurich 
und Leer, Stadt Emden) wurde dem NLWKN vom Niedersächsischen Umweltministerium 
übertragen.   
 
Die vorgesehene Ausweisung der Unterems als NSG ist im Ausschuss am 21.5. vorgestellt 
worden. Jetzt liegen auch die Entwürfe für das Schutzgebiet Außenems vor. 
 
Mitarbeiter  des  NLWKN  werden den  Stand  der  Ausweisung  in  einem  mündlichen  Vortrag 
vorstellen. 
 
Zum vom Land entwickelten vorgestellten Entwurf wird das Beteiligungsverfahren ab 
September durchgeführt. Die Verwaltung wird dem Rat für das Beteiligungsverfahren rechtzeitig 
eine Stellungnahme vorlegen.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Keine 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 

Keine 
 
Anlagen: 
 

Anlage 1: Vorentwurf SchutzgebietsVO 
Anlage 2: Übersichtskarte 
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